
2. "13 (),'1b i att Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 25. Mai 1961 -

210/J l .. nfrago 

d;)r L.bgoordnoten Dr. Z e c h man n, Dr. G red 1 ~,r und Genosson 

an clell Bundesministell für Finanzen, 

betrcff:md Entschädigung österreichischer st aatsbürger, die im Jahre 1945 

in Jugoslawien ihr Vermögen verloren haben. 

-.-.-'. 
fluf Grund des staat svertrag8s, bf)tref·fend die I'iederherstellung eines 

unabhängigen und demokratischen Österreich vom 15. Mai 1955, J3GBl.Nr.152/55, 
l ... rtik'-:Jl 27, hat Östürrcich die VeHpflichtung übc:;rnommen, österroichische 

Staatsbürger, deren Vermögenschaftün von dar Föderativen Volksrepublik 

tI Jugoslawien beschlagnahmt bzw. zuruckgnhalten wurden, zu entschädigen. 

Bis zur endgiil tigen Regelung sollEm unt er gowissen Voraußsetzungen Vorschüsse 

an die Geschädigten gezahlt werdon. Zu diesen Voraussetzungen gehört unt er 

anderem die Bestätigung des Verlustes durchjngoslawische Behörden. 

Nun ergibt sich im Falle der 'Bo.schlagnahme von Mohilien, dass diese 

von Jugoslawien oft nicht bestätigt wird 1 wohl aber einwandfreie österroi

chü:chü Staatsbürger die Beschlagnahme eidesstattlich bezeugen können. Di,:;se 

Z,'mgenaussagen werden, aber vom Finanzministerium nicht anerkannt, sondern, 

grotoskerweise die Namhaftmachung von heute in Jugoslawien wohnhaften Personen 

'gefordert. 

Da dies auf unüberwindliche Schwierigkeiten stösst, richten di~ unter

fortigton Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für Finanzen die 

A n fra gen ~ 

1. Aus welchen Gründen w8=7den .Aussagen von jugoslawischen Staatsbürgern 

den AL1.Ssagen österreichisch8r Staatsbürger, die Zeugen de'r Beschlagnahme 

waren, vorgezogen? 

2. Ist der Herr Bundesminister bereit, diesen unnatürliohen Zustand 

durch geeignete i.l.nordnungen abzustellen? 

-.-.-.-.-.-
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